
 
 

 

 

12. September 2012 

ZA – INFO 
Veränderungen bei den Dienstzulagen in der Neuen Mittelschule 

 
Die Personalvertretung der Kärntner PflichtschullehrerInnen teilt mit, dass mit der Überführung der 
neuen Mittelschule ins Regelschulwesen an allen bisherigen Hauptschulstandorten, an denen 
zumindest ein Jahrgang als NMS geführt wird, § 59b Abs. 1a des Gehaltsgesetzes ab 1. September 
2012 in Kraft tritt: 
 

1. Statt der Zulage für den leistungsdifferenzierten Unterricht gebührt jeder Lehrperson der 
Verwendungsgruppe L 2a eine Dienstzulage, sofern sie D, M oder eine Lebende 
Fremdsprache unterrichtet. 
- Unterricht in einem dieser Gegenstände in einer Klasse: € 59,60 
- Unterricht in mehr als einem dieser Gegenstände bzw. in mehr als einer Klasse: € 74,20 
 
In den auslaufenden Jahrgängen der Hauptschule zählen Leistungsgruppen als Klassen. 
 

2. Anstatt der Dienstzulage für Fachkoordinatoren gibt es eine Dienstzulage für bis zu drei 
KoordinatorInnen pro Schule, die von der Schulleitung festgelegt werden.  
Einer Lehrperson gebührt nur eine solche Zulage. 
- € 74,20, wenn die Neue Mittelschule bis zu 12 Klassen aufweist 
- € 89,40, wenn die Neue Mittelschule mehr als 12 Klassen aufweist. 

 

An Schulen mit besonderer Berücksichtigung der musischen oder sportlichen Ausbildung sind 
Fachkoordinatoren nach § 59b Abs. 3 GehG wie bisher zusätzlich festzulegen. 
 

Für Schulstandorte, die noch rein nach der Organisationsform der Hauptschule laufen, gelten diese 
angeführten Änderungen nicht. 
 

Mit kollegialen Grüßen! 
 
 
 
 

Hermann Pansi 
Vorsitzender 


